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Abréviations

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
DBA Doppelbesteuerungsabkommen
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
EU Europäische Union
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
BEPS Base Erosion and Profit Shifting (Verminderung steuerlicher

Bemessungsgrundlagen und das grenzüberschreitende Verschieben von
Gewinnen durch multinationale Konzerne)

SIF Staatssekretariat für internationale Finanzfragen

DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
CDI Convention de double imposition
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
UE Union européenne
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
BEPS Base Erosion and Profit Shifting (Erosion de la base d'imposition et

transfert des bénéfices)
SFI Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales
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Chronique générale

Politique étrangère

Relations avec d'autres Etats

Im August 2021 verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zum neuen
Grenzgängerabkommen mit Italien, welches die aktuelle Regelung der Besteuerung von
Grenzgängerinnen und Grenzgängern verbessern soll. In der gleichen Botschaft war
auch ein Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der Schweiz und Italien zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung sowie zur Regelung einiger Fragen hinsichtlich der
Einkommens- und Vermögenssteuer enthalten. 
Auf Drängen des Kantons Tessin, der immer wieder Probleme aufgrund der
Grenzgängerbesteuerungsvereinbarung von 1974 bemängelte, hatten die Schweiz und
Italien den bilateralen Dialog über Steuer- und Finanzfragen im Jahr 2012 wieder
aufgenommen. 2015 kam es zur Paraphierung des Änderungsprotokolls zum
Doppelbesteuerungsabkommen sowie einer Roadmap, doch die Unterzeichnung
verzögerte sich um mehrere Jahre. Das Ende 2020 schliesslich doch noch
unterzeichnete Grenzgängerabkommen wurde in Kooperation mit den Grenzkantonen
Tessin, Wallis und Graubünden ausgearbeitet und bedeutet gemäss Botschaft
erhebliche Verbesserungen hinsichtlich der Grenzgängerbesteuerung im Vergleich zur
bisherigen Vereinbarung aus dem Jahr 1974. Primär wurde eine verbindliche Definition
des Begriffs «Grenzgänger/Grenzgängerin» formuliert, die auf natürliche Personen
anwendbar ist, welche im Grenzgebiet des anderen Vertragsstaates arbeiten. Bisher
wurden diese nur in der Schweiz besteuert, wobei die Schweiz 38.8 Prozent der
Quellensteuer an Italien ablieferte. Ab Inkrafttreten des Abkommens werden neu
hinzukommende Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Italien ordentlich besteuert.
Jedoch muss Italien die daraus resultierende Doppelbesteuerung vermeiden, bereits in
der Schweiz bezahlte Steuern müssen also anrechenbar sein. Zudem werden die
«neuen» Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Staat des Ortes, an dem sie ihre
Erwerbstätigkeit ausüben, beschränkt besteuert. Das heisst, die Schweiz behält in
diesen Fällen 80 Prozent der regulären Quellensteuer auf den entsprechenden
Einkommen. Die dadurch gegenüber den bisher 61.2 Prozent erhöhte Steuerlast soll den
Grenzgängerstatus unattraktiver machen. Für die bestehenden Grenzgängerinnen und
Grenzgänger gilt eine Übergangsregelung, gemäss derer sie bis 2033 weiterhin
vollständig in der Schweiz besteuert werden. Darüber hinaus beruht das neue
Abkommen auf Gegenseitigkeit, womit der Schweizer Fiskus künftig auch in Italien
tätige Schweizer Grenzgehende teilweise besteuern kann. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.08.2021
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2021 beschäftigte sich der Ständerat mit dem
Grenzgängerabkommen und dem Protokoll zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Italien. Marco Chiesa (svp,
TI) legte dem Rat einen Ordnungsantrag vor, um das Geschäft zu sistieren, bis Italien die
Schweiz von der schwarzen Liste von 1999 streicht. Diese Liste sieht eine Umkehr der
Beweislast des Steuerdomizils für in Italien wohnhafte natürliche Personen vor, die
ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegen wollen. Chiesa begründete den Antrag damit,
dass man dringend abwarten müsse, wie sich andere Dossiers entwickelten, bevor man
den letzten Trumpf, den die Schweiz in den Verhandlungen halte, verwerfe. Er ging
davon aus, dass das Abkommen nicht den gewünschten Antidumping-Effekt für den
Tessiner Arbeitsmarkt haben werde und Grenzgänger weiterhin steuerlich privilegiert
würden. Dass die Schweiz von Italien trotz langjährigem Informationsaustausch noch
immer als Steuerparadies auf der schwarzen Liste geführt werde, bezeichnete er als
«unwürdig». Nur diplomatischer Druck könne daran etwas ändern. Ausserdem sei
Italien der Schweiz auch bei den Verhandlungen über den erleichterten Zugang zum
italienischen Finanzmarkt für schweizerische Marktteilnehmende – ohne die
Verpflichtung einer Niederlassung in Italien – nicht entgegengekommen, bemängelte
der SVP-Nationalrat. Da der Ordnungsantrag der WAK-SR nicht vorgelegt worden war,
konnte ihr Sprecher Pirmin Bischof (mitte, SO) nur mutmassen, dass die Kommission
diesen wohl abgelehnt hätte. Die Kommission habe in der Beratung begrüsst, dass die
Erhebung der Quellensteuer in der Schweiz ab Inkrafttreten des Abkommens von 40 auf
80 Prozent steigen soll. Auch Finanzminister Maurer sprach sich gegen die Sistierung
aus. Zwar seien nicht alle Probleme mit Italien ausgeräumt worden, doch das Ergebnis
der jahrelangen Verhandlungen habe die ursprünglichen Erwartungen übertroffen und
man arbeite am erwähnten Zugang zum Finanzmarkt. Die von Chiesa kritisierte
schwarze Liste habe kaum mehr Bedeutung, erklärte Maurer. Der Ordnungsantrag

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.12.2021
AMANDO AMMANN
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Chiesa wurde mit 34 zu 7 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt. Dem Entwurf des
Bundesrats stimmte die kleine Kammer in der Folge mit 43 zu 1 Stimmen – die Nein-
Stimme stammte von Chiesa – deutlich zu. 2

Anfang 2022 hatte die WAK-NR das Grenzgängerabkommen und das Protokoll zur
Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Italien fast
einstimmig zur Annahme beantragt, gleichzeitig aber auch beim SIF eine Roadmap zur
Streichung der Schweiz von der Schwarzen Liste Italiens von 1999 und zur Gewährung
des Zugangs der Schweizer Banken zum italienischen Markt in Auftrag gegeben. 
Im Nationalrat entspann sich in der darauffolgenden Frühjahrssession eine lange
Debatte unter den Tessiner Ratsmitgliedern verschiedener Parteien, die sich an der
nicht vollständigen Umsetzung der Roadmap von 2015 und einem Sistierungsantrag der
SVP entzündet hatte. Kommissionssprecher Beat Walti (fdp, ZH) erklärte, dass sich die
Kommission einig gewesen sei, dass die neue Grenzgängerregelung eine Verbesserung
bedeute. Es sei jedoch zu mehreren Sistierungsanträgen gekommen, weil andere
Themen, die in der Roadmap erwähnt wurden, nach wie vor ungeklärt seien. Dieses
Anliegen habe die Kommissionsmehrheit aber abgelehnt, weil man nicht mit dem
Verzicht auf einen eigenen Vorteil Druck ausüben könne. Dennoch lag auch im
Nationalrat ein Sistierungsantrag Marchesi (svp, TI) mit identischer Forderung vor, den
Kommissionssprecher Walti konsequenterweise zur Ablehnung empfahl. Greta Gysin
(gp, TI) sprach sich im Namen der grünen Fraktion für die Annahme des Abkommens aus
und wunderte sich über den Widerstand der Tessiner SVP-Vertreter, die 2015 auf die
Unterzeichnung des damaligen Abkommensentwurfs gedrängt hatten, obwohl dieser für
die Schweiz weniger vorteilhaft gewesen wäre. Auch SP-Nationalrat Storni (sp, TI)
begrüsste im Namen seiner Partei das Abkommen, welches zwar nicht die durch die
Grenzgängerinnen und Grenzgänger ausgelösten Probleme des Tessiner Arbeitsmarkts
lösen werde, aber zumindest den Vorteil der niedrigeren Steuerbelastung in Italien
abschwäche. Die SP lehne den Sistierungsantrag ab, fordere den Bundesrat aber
zugleich auf, den Druck zu erhöhen, um den Marktzugang zu verbessern und die
Streichung von der Schwarzen Liste zu erreichen. Marco Romano (mitte, TI) kritisierte
den Bundesrat scharf für den Ausgang der Verhandlungen, bei denen Italien alles
bekommen habe, was es wollte, insbesondere die zehnjährige Übergangsfrist bis zur
Anwendung des neuen Abkommens. Sollte Italien das Abkommen nicht bis Ende Jahr
abschliessen, verlangte Romano, dass das bestehende Abkommen gekündigt wird und
das neue Abkommen ohne Übergangsfrist in Kraft tritt. Der anwesende Bundesrat
Maurer verteidigte die Übergangsfrist als Kompromiss, da Italien deutlich mehr
gefordert habe. Er teilte dem Nationalrat mit, dass der Bundesrat den Abschluss des
parlamentarischen Prozesses in Italien im März 2022 erwarte. Es gäbe keine Opposition
oder andere Anzeichen für eine Verzögerung der Behandlung. Auch zu den beiden
offenen Punkten der Roadmap bezog er Stellung. Die schwarze Liste bezeichnete
Maurer als «Stück Papier» ohne Wirkung, wobei Italien positive Signale hinsichtlich
einer Streichung aussende. Der Marktzugang für Schweizer Banken in Italien sei
hingegen «der grosse Brocken», der noch übrig bleibe. Die Schweiz habe, mit
Ausnahme von Deutschland, in keinem EU-Land einen solchen Marktzugang. Italien
werde die Lösung dieses Problems aber wahrscheinlich nicht selbstständig, sondern im
Rahmen der EU vornehmen. Angesichts der gegenwärtigen bilateralen Beziehungen zur
EU sehe er diesbezüglich «kein Licht am Ende des Tunnels». Der Bundesrat lehne aus
diesen Gründen die Sistierung des Abkommens ab, auch weil man den Kontakt mit
Italien verlieren würde. Maurer mutmasste, dass Italien gar froh über einen Abbruch
wäre, weil man der Schweiz im Abkommen weit entgegengekommen sei. 
Der Nationalrat lehnte den Sistierungsantrag mit 136 zu 55 Stimmen klar ab. Nur die
SVP-Fraktion sowie die beiden Tessiner Mitte-Nationalräte Regazzi (mitte, TI) und
Romano stimmten dafür. Den Entwurf nahm die grosse Kammer in der Folge mit 186 zu
4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 
In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat das Geschäft mit 183 zu 5 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) an, der Ständerat tat dies einstimmig. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.03.2022
AMANDO AMMANN

Im März 2022 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zum
Doppelbesteuerungsabkommen mit Äthiopien. Das neue Abkommen, welches den
Bereich der Einkommenssteuer regelt, schaffe Rechtssicherheit und günstige
steuerliche Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft, betonte der Bundesrat.
Inhaltlich folge es dem Musterabkommen der OECD und der gegenwärtigen
Abkommenspolitik der Schweiz. Damit erfülle es auch die Vorgaben des BEPS-Projekts
zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. Seit 1998 hätten die

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.03.2022
AMANDO AMMANN
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Schweiz und Äthiopien ein Investitionsschutzabkommen, seit einigen Jahren versuche
Äthiopien nun mittels DBAs für wirtschaftliche Beziehungen mit Industrieländer
attraktiver zu werden. Der Bundesrat erklärte, dass man sich ursprünglich schon 2017
auf einen Abkommensentwurf geeinigt hatte, der dann aber aufgrund einer fehlenden
Bestimmung über die Quellenbesteuerung der Vergütung für technische
Dienstleistungen von Äthiopien nicht unterzeichnet worden sei. Da die Aufnahme einer
solchen Bestimmung für die Schweiz ein grosses Zugeständnis bedeutet hätte und
Äthiopien seinerseits keine grundlegenden Änderungen vornehmen wollte, wurden die
technischen Dienstleistungen in einer dritten Verhandlungsrunde 2020 vom sachlichen
Geltungsbereich des Abkommens ausgenommen. 

Gleichentags erschien auch die Botschaft zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Armenien (BRG 22.033). Das Änderungsprotokoll
des DBA sollte ebenfalls die Mindeststandards des BEPS-Projekts hinsichtlich
Doppelbesteuerungsabkommen umsetzen. Desweiteren enthielt es eine
Missbrauchsklausel, eine Verbesserung des Streitbeilegungsmechanismus, eine
Amtshilfeklausel in Sachen Informationsaustausch, sowie einige revidierte und
aktualisierte Bestimmungen zu Betriebstätten und zur Besteuerung von Dividenden und
Zinsen. 4

In der Herbstsession 2022 beriet der Nationalrat über das neue
Doppelbesteuerungsabkommen mit Äthiopien und das Änderungsprotokoll des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Armenien (BRG 22.033). Martin Landolt (mitte,
GL) empfahl im Namen der WAK-NR beide Abkommen zur Annahme. Das neue
Abkommen mit Äthiopien erlaube es der Schweiz, ihr Abkommensnetz in Ostafrika
auszubauen, was für die Exportwirtschaft in Zukunft von Bedeutung sein werde. Man
habe zwar eine Bestimmung über die Vergütung für technische Dienstleistungen nicht
ins Abkommen aufnehmen können, dennoch stelle es ein ausgewogenes
Verhandlungsergebnis dar und entspreche weitgehend dem Musterabkommen der
OECD. Finanzminister Ueli Maurer wies darauf hin, dass Rechtssicherheit für die
zahlreichen in der Schweiz angesiedelten multinationalen Firmen wichtig sei. Äthiopien
sei nicht nur für Schweizer Investitionen bedeutend, sondern spiele – wie an der
Immobilienbotschaft 2022 zu erkennen – auch im Bereich der internationalen
Beziehungen eine wichtige Rolle für die Schweiz. Auch die Aktualisierung des
Abkommens mit Armenien trage zu mehr Rechtssicherheit und zur Verhinderung von
Abkommensmissbrauch bei. Die grosse Kammer trat einstimmig auf die
Abkommensentwürfe ein und nahm jenes mit Äthiopien mit 130 zu 31 Stimmen (bei 17
Enthaltungen), jenes mit Armenien mit 136 zu 30 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) deutlich
an. Die Gegenstimmen und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.09.2022
AMANDO AMMANN

In der Wintersession 2022 wurden das Doppelbesteuerungsabkommen mit Äthiopien
(BRG 22.028) und das Änderungsprotokoll des Doppelbesteuerungsabkommens mit
Armenien (BRG 22.033) im Ständerat behandelt. Die WAK-SR beantrage dem Rat
einstimmig, beiden Vorlagen zuzustimmen, teilte Kommissionssprecher Pirmin Bischof
(mitte, SO) mit. Es handle sich nicht nur um das erste Doppelbesteuerungsabkommen
mit Äthiopien, dem zweitgrössten Land Afrikas, sondern dem ersten DBA mit einem
ostafrikanischen Land überhaupt, so Bischof. Die Verhandlungen seien harmonisch
verlaufen, nur der Bereich der Besteuerung der technischen Dienstleistungen – für
Beratung, Management und technisches Know-how – wurde aufgrund von
unüberbrückbaren Differenzen vom Abkommen ausgenommen. Zum
Änderungsprotokoll mit Armenien erklärte Bischof, dass es dabei hauptsächlich um die
Anpassung an die BEPS-Mindeststandards gehe, welche unbestritten gewesen sei. Der
Ständerat folgte der Empfehlung seiner Kommission und nahm beide Bundesbeschlüsse
einstimmig an. 

Auch in den Schlussabstimmungen blieben die Vorlagen ungefährdet. Das
Änderungsprotokoll mit Armenien wurde vom Nationalrat mit 143 zu 37 Stimmen (bei 16
Enthaltungen) und vom Ständerat mit 44 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Das
DBA mit Äthiopien nahmen der Nationalrat mit 142 zu 43 Stimmen (bei 11 Enthaltungen)
und der Ständerat mit 43 zu 1 Stimme (keine Enthaltungen) ebenfalls deutlich an. Die
Gegenstimmen stammten – wie immer bei Doppelbesteuerungsabkommen – von der
SVP-Fraktion. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.12.2022
AMANDO AMMANN
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Finances publiques

Impôts directs

Im November 2021 beauftragte der Bundesrat das EFD, eine Vorlage für einen
einheitlichen pauschalen Steuerabzug für alle unselbständig Erwerbenden
auszuarbeiten. Demnach sollen sämtliche Berufskosten (z.B. auswärtige Verpflegung,
Fahrtkosten) zukünftig als Pauschale oder wie bisher als tatsächliche Kosten abgezogen
werden können, Letzteres weiterhin in der Höhe von maximal CHF 3'000. Die
entsprechende Pauschale soll so ausgestaltet werden, dass die Revision für den Bund
möglichst aufkommensneutral ist, forderte die Regierung. Dabei stützte sie sich auf
einen Bericht des EFD, folgte aber weder der Mehrheit noch der Minderheit der ad-
hoc-Arbeitsgruppe, die auf einen Abzug der tatsächlichen Kosten verzichten (Mehrheit)
und die Fahrtkosten separat abziehen lassen wollten (Minderheit). Unverändert blieben
die kantonalen Regelungen. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement

Construction de logements et propriété

In Erfüllung einer Motion Leo Müller (cvp, LU) präsentierte der Bundesrat im März 2016
seine Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung land- und
forstwirtschaftlicher Grundstücke, mit dem die Rückkehr zur 2011 aufgelösten Praxis
der Gewinnbesteuerung besiegelt werden soll. Wertzuwachsgewinne aus dem
Anlagevermögen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sollten somit nicht
mehr länger vollumfänglich, sondern privilegiert besteuert werden. In der
Vernehmlassung hatte sich die Mehrheit der Kantone, die FDP (mit Ausnahme der
Waadtländer Sektion), die SP und nicht zuletzt auch die Konferenz der kantonalen
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, der Schweizerische Gewerbeverband und
der Gewerkschaftsbund gegen das Gesetzesvorhaben ausgesprochen. Vorgebracht
wurden unter anderem Bedenken zur Rechtsgleichheit, da Landwirte erneut gegenüber
anderen Selbständigerwerbenden bevorzugt würden. Zudem wurde die Befürchtung
geäussert, dass bei den Kantonen mit Mindereinnahmen zu rechnen sei. Explizit
begrüsst wurde die Rückkehr zur bisherigen Praxis von der SVP und der CVP, den
Kantonen Freiburg, Genf, Nidwalden, Tessin, Waadt und Wallis sowie einer Mehrheit der
stellungnehmenden Verbände und Organisationen, darunter auch der Schweizerische
Bauernverband. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.03.2016
MARLÈNE GERBER

Im erstberatenden Nationalrat erklärte Finanzminister Ueli Maurer im Namen des
Bundesrates, weswegen die Regierung dem Parlament das vorgelegte Bundesgesetz
über die Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke, das in Erfüllung
einer Motion Leo Müller erarbeitet worden war, nicht zur Annahme empfehle. Dass
Wertzuwachsgewinne aus dem Verkauf von Baulandreserven des Anlagevermögens
künftig erneut nicht vollumfänglich besteuert werden sollen, widerspreche dem
Rechtsgleichheitsgebot und verhindere eine Besteuerung nach wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit. Die bundesrätliche Argumentation deckte sich somit mit derjenigen
des Bundesgerichts, welches 2011 geurteilt hatte, dass es nicht mehr länger zulässig sei,
die Gewinne aus dem Verkauf sämtlicher land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke
von der Bundessteuer zu befreien. Nichtsdestotrotz fanden sich im Nationalrat 100
befürwortende Stimmen, denen 84 ablehnenden Stimmen gegenüberstanden. Die
stärkste Unterstützung erfuhr die Vorlage durch die SVP, welche sich geschlossen hinter
das Anliegen stellte. Ferner unterstützte auch eine Grossmehrheit der CVP sowie eine
starke Minderheit der FDP die Vorlage. Die Befürwortung des Geschäfts durch den
Nationalrat provozierte beträchtlichen Medienrummel. Zum einen wurde Kritik am
Bauernverbandspräsidenten und Nationalrat Markus Ritter (cvp) laut, der im Vorfeld der
parlamentarischen Beratung intensiv für die Vorlage lobbyiert hatte. Von einer medialen
Kritikwelle wurde gar Bundesrat Guy Parmelin erfasst. Im Rahmen des
Mitberichtsverfahrens hätte sich der VBS-Direktor gar noch für eine Verschärfung der
Vorlage eingesetzt, welche die Rückwirkung für die Zeit zwischen dem
Bundesgerichtsurteil und der neuen Regelung erlauben würde. Aufgrund eigener
Interessen hätte er jedoch in den Ausstand treten müssen. Obwohl der
Gesamtbundesrat in seiner Botschaft auf die Einführung einer Rückwirkungsklausel

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.04.2016
MARLÈNE GERBER
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verzichtet hatte, brachte die nationalrätliche Kommissionsmehrheit eine solche
während der Beratung im Nationalrat erfolgreich in den Entwurf ein.
Kurz nach der nationalrätlichen Beratung drohte die GLP bereits mit dem Referendum,
sollte das Steuerprivileg für die Bauern wieder eingeführt werden. 9

Anders gestaltete sich die Ausgangslage im zweitberatenden Ständerat. Dieser sah sich
mit einer grossmehrheitlich ablehnenden Haltung seiner vorberatenden Kommission
konfrontiert. In seiner Argumentation verwies Martin Schmid (fdp, GR) als
Mehrheitssprecher der WAK-SR auch auf die möglichen finanziellen Folgen in Form
gewichtiger Steuerausfälle, welche die Annahme des Bundesgesetz über die
Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke mit sich bringen könnte, und
empfahl der Kantonskammer, nicht auf die Vorlage einzutreten. Der Eintretensantrag
der Kommissionsminderheit bestehend aus Peter Föhn (svp, SZ) und Isidor Baumann
(cvp, UR) unterlag im Rat mit 12 zu 27 Stimmen bei 3 Enthaltungen, womit der
Nationalrat erneut über Eintreten zu befinden hat. 10

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.12.2016
MARLÈNE GERBER

In ihrer erneuten Beratung schwenkte die WAK-NR um und beantragte dem Nationalrat
analog ihrer Schwesterkommission, nicht auf die Vorlage zum Bundesgesetz über die
Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke einzutreten. Der
Meinungsumschwung rührte in erster Linie von der deutlich zum Ausdruck gebrachten
ablehnenden Haltung der WAK-SR und des Ständerats her, womit der WAK-NR eine
Einigung unmöglich erschien. Nach wie vor sah die Kommission aber Handlungsbedarf
bei der Besteuerung von Grundstücken im Geschäftsvermögen gegeben, weswegen sie
die Lancierung eines Kommissionspostulats (17.3359) beschloss, das den Bundesrat bei
Annahme verpflichten würde, die Situation der Besteuerung natürlicher und
juristischer Personen in einem Bericht zu eruieren. Nach längerer Debatte stimmte der
Nationalrat dem Antrag seiner Kommission mit 113 zu 63 Stimmen bei 10 Enthaltungen
zu und stellte sich dabei gegen einen Einzelantrag Grin (svp, VD) auf Eintreten. Neben
einer mehrheitlich geschlossenen SVP stimmte nur noch eine kleine Minderheit der
FDP-Fraktion sowie vereinzelte Stimmen aus weiteren Fraktionen nach wie vor für
Eintreten. Über das Postulat befand der Nationalrat noch nicht. 11
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